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Vertrag Hundebetreuung 

 

zwischen 

 
030 Hunde 

Tobias Grundig 
Liebigstraße 7 
10247 Berlin 

 

 
..................................... 

 

..................................... 
 

..................................... 

Hundebetreuer                Hundehalter 

für 

...................................... 
 

 

1. Der Hund wird je nach Absprache mit dem Hundehalter betreut. 

 

2.   Der Hundehalter versichert, dass sein Hund gesund, entwurmt, frei von 
 ansteckenden Krankheiten und Parasiten sowie schutzgeimpft ist. 

 

3.   Der Hundehalter versichert, dass seine Hündin zur Betreuungszeit nicht läufig ist. 

 

4.   Der Hundehalter versichert, dass für diesen Hund eine gültige  
 Hundehaftpflichtversicherung besteht.  
 Während der Betreuungszeit bleibt der Hundehalter Tierhalter  
 im Sinne von § 833 BGB (Tierhaltergefährdungshaftung). 

 

5.    Für Schäden, die der  Hund während der vereinbarten Zeit beim Hundebetreuer  
 erleiden könnte, übernimmt der Hundebetreuer keine Haftung;  
 Der Hundehalter erklärt ausdrücklich, dass er die Risiken einer Rauferei unter den 
 Hunden kennt, in Kauf nimmt und die eventuell entstehenden Kosten einer    
 tierärztlichen Behandlung des eigenen Hundes selbst trägt.  
 Die Haftung des Hundebetreuers wird ausdrücklich auf Vorsatz und grobe 
 Fahrlässigkeit beschränkt.  
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6. Der Hundehalter haftet für alle Schäden, die während des Aufenthalts durch den Hund 
 an Dritten entstehen.  

 

7.    Der Hundebetreuer verpflichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu halten 
 und das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten. 

 

8.    Hält der Hundebetreuer aus seiner Sicht eine tierärztliche Behandlung für notwendig, 
 so willigt der Hundehalter  bereits schon jetzt darin ein, dass der 
 Hundebetreuer den Hund im Auftrage des Hundehalters in tierärztliche Behandlung 
  geben kann.  
 Die hierdurch entstehenden Kosten trägt alleine der Hundehalter. 

 

9. Die Betreuungskosten sind (wenn nicht anders vereinbart) jeweils im Anschluss an 
 die Betreuung fällig und richten sich nach vorheriger Preisabsprache. 
 

10.   Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  

  

11.   Salvatorische Klausel: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beeinträchtigen 
 nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestandteile.  

  

12.   Der Vertrag wird nur einmal geschlossen und gilt dann für alle weiteren Aufenthalte.  

  

 

 

 

 

Berlin, den  

 

 

 Hundebetreuer       Hundehalter 

 


